
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 46.000,00. Der 

Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche Vergütung in Höhe von 

EUR 31.000,00. Das weitere Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche Vergütung in Höhe von 

EUR 21.000,00. Die Vergütung ist, bei unterjährigem Ausscheiden zeitanteilig, nach Ablauf 

des jeweiligen Geschäftsjahres zu zahlen. 

Nach § 12 der Satzung der Gesellschaft erhält neben der oben dargestellten Festvergütung jedes 

Mitglied des Aufsichtsrats Ersatz der ihm bei der Ausübung seiner Amtstätigkeit erwachsenden 

Auslagen sowie die auf einen Auslagenersatz bzw. eine Aufsichtsratsvergütung etwaig 

entfallende Umsatzsteuer erstattet. Weiter erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein 

Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.000,00 für jede Aufsichtsratssitzung, an der sie teilnehmen. 

 

Nach § 12 Abs. 5 der Satzung kann die Gesellschaft schließlich zugunsten der Mitglieder des 

Aufsichtsrats eine Haftpflichtversicherung zur Absicherung der Risiken aus der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben (D&O Versicherung) mit einer marktüblichen Gesamtprämie in angemessener 

Höhe abschließen. 

 


